
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 21. Mai 2008

zur Harmonisierung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz für terrestrische Systeme, die
elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 1873)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/411/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) (1), insbesondere auf Arti-
kel 4 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Zügiger Zugang
zu Frequenzen für drahtlose elektronische Kommunika-
tionsdienste durch mehr Flexibilität“ (2), in der sie sich
u. a. auch auf das Frequenzband 3 400—3 800 MHz
bezieht, eine flexiblere Frequenznutzung befürwortet.
Technologieneutralität und Dienstneutralität sind von
den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe für Fre-
quenzpolitik (RSPG) in ihrer Stellungnahme vom 23. No-
vember 2005 zur Politik für den Drahtloszugang zu
elektronischen Kommunikationsdiensten (WAPECS) als
wichtige politische Ziele zur Erreichung einer flexibleren
Frequenznutzung hervorgehoben worden. In dieser Stel-
lungnahme vertritt die Gruppe für Frequenzpolitik ferner
die Auffassung, dass diese Ziele nicht unvermittelt, son-
dern schrittweise verwirklicht werden sollten, um Markt-
störungen zu vermeiden.

(2) Die Zuweisung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz
für feste, ortsungebundene und mobile Anwendungen ist
ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Konvergenz des
Mobilfunk-, Festnetz- und Rundfunksektors, der auch der
technischen Innovation gerecht wird. Die in diesem Fre-
quenzband erbrachten Dienstleistungen sollten haupt-
sächlich den Zugang der Endnutzer zur Breitbandkom-
munikation ermöglichen.

(3) Es wird erwartet, dass die drahtlosen elektronischen
Kommunikationsdienste, denen das Frequenzband
3 400—3 800 MHz zugewiesen werden soll, weitgehend
europaweite Dienste insofern sein werden, als die Nutzer
solcher Kommunikationsdienste in einem Mitgliedstaat

auch Zugang zu gleichwertigen Diensten in jedem ande-
ren Mitgliedstaat erhalten.

(4) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Entscheidung Nr.
676/2002/EG erteilte die Kommission der Europäischen
Konferenz der Verwaltungen für Post und Fernmeldewe-
sen (nachfolgend „CEPT“ genannt) am 4. Januar 2006 ein
Mandat zur Feststellung der Bedingungen für die Bereit-
stellung harmonisierter Funkfrequenzbänder in der EU
für Anwendungen des drahtlosen Breitbandzugangs
(BWA).

(5) In ihrem aufgrund dieses Mandats vorgelegten Bericht
zum drahtlosen Breitbandzugang (CEPT-Bericht 15)
kommt die CEPT zu dem Schluss, dass der Aufbau von
Festnetzen, ortsungebundenen Netzen und Mobilfunknet-
zen im Frequenzband 3 400—3 800 MHz unter den
technischen Bedingungen, die in der Entscheidung ECC/-
DEC/(07)02 und in der Empfehlung ECC/REC/(04)05 des
Ausschusses für elektronische Kommunikation festgelegt
sind, technisch durchführbar ist.

(6) Angesichts der großen Marktnachfrage nach terrestri-
schen elektronischen Kommunikationsdiensten für den
Breitbandzugang in diesen Frequenzbändern sollten die
Ergebnisse des der CEPT erteilten Mandats in der
Gemeinschaft Anwendung finden und von den Mitglied-
staaten unverzüglich umgesetzt werden. In Anbetracht
der Unterschiede, die derzeit auf nationaler Ebene bei
der Nutzung und der Marktnachfrage in den Teilbändern
3 400—3 600 MHz und 3 600—3 800 MHz bestehen,
sollten für die Zuweisung und Bereitstellung der beiden
Teilbänder unterschiedliche Termine festgesetzt werden.

(7) Die Zuweisung und Bereitstellung des Frequenzbands
3 400—3 800 MHz im Einklang mit den Ergebnissen
des BWA-Mandats trägt der Tatsache Rechnung, dass es
in diesen Frequenzbändern bereits andere Anwendungen
gibt und auch nicht ausgeschlossen ist, dass diese Bänder
künftig von anderen Systemen oder Diensten genutzt
werden, denen sie im Einklang mit der ITU-Vollzugsord-
nung für den Funkdienst zugewiesen sind (nicht-aus-
schließliche Zuweisung). Geeignete Kriterien für eine ge-
meinsame Frequenznutzung, die ein Nebeneinander mit
anderen Systemen und Diensten in denselben oder in
benachbarten Frequenzbändern ermöglichen, sind im
ECC-Bericht 100 enthalten. Darin wird u. a. bestätigt,
dass eine gemeinsame Frequenznutzung mit Satelliten-
diensten angesichts des Ausbaus solcher Dienste in Eu-
ropa und der geografischen Trennungserfordernisse nach
einer Einzelfallprüfung der tatsächlichen topografischen
Bedingungen oft möglich ist.
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(1) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 1.
(2) KOM(2007) 50.



(8) Frequenzblock-Entkopplungsmasken (Block Edge Masks,
BEM) sind technische Parameter, die für den gesamten
Frequenzblock eines bestimmten Frequenznutzers gelten,
und zwar unabhängig von der Anzahl der Kanäle, welche
die von ihm gewählte Technik belegt. Diese Masken sol-
len Bestandteil des Genehmigungssystems für die Fre-
quenznutzung sein. Sie gelten sowohl für Aussendungen
innerhalb eines Frequenzblocks (blockinterne Sendeleis-
tung) als auch die Aussendungen außerhalb des Blocks
(Außerblockaussendungen). Sie stellen regulatorische An-
forderungen dar, die dem Management des Risikos funk-
technischer Störungen zwischen benachbarten Netzen
dienen und unbeschadet der Grenzwerte gelten, die in
den gemäß der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk-
anlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und
die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (FuTEE-
Richtlinie) (1) aufgestellten Gerätenormen festgelegt sind.

(9) Die Harmonisierung der technischen Bedingungen für die
Verfügbarkeit und effiziente Nutzung der Funkfrequenzen
umfasst weder Fragen der Zuteilung, Genehmigungsver-
fahren oder Befristung, noch die Frage der Anwendung
wettbewerbsorientierter Auswahlverfahren zur Frequenz-
zuteilung; diese Aufgaben werden von den Mitgliedstaa-
ten im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht wahrge-
nommen.

(10) Unterschiedliche Ausgangssituationen in den Mitglied-
staaten könnten zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Der geltende Rechtsrahmen sieht jedoch Instrumente
vor, mit denen die Mitgliedstaaten solche Probleme in
angemessener, nicht diskriminierender und objektiver
Weise sowie unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts
bewältigen können, vor allem im Einklang mit der Richt-
linie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektro-
nischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmi-
gungsrichtlinie) (2) und der Richtlinie 2002/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elekt-
ronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmen-
richtlinie) (3).

(11) Aus der Nutzung des Frequenzbands 3 400-3 800 MHz
durch andere bestehende Anwendungen in Drittländern
können sich in mehreren Mitgliedstaaten Beschränkungen
bei der Einführung und Nutzung dieser Bänder für elek-
tronische Kommunikationsnetze ergeben. Informationen
über solche Beschränkungen sollten der Kommission ge-
mäß Artikel 7 und Artikel 6 Absatz 2 der Entscheidung
676/2002/EG übermittelt und gemäß Artikel 5 der Ent-
scheidung 676/2002/EG veröffentlicht werden.

(12) Um eine effektive Nutzung des Frequenzbands
3 400—3 800 MHz auch langfristig sicherzustellen, soll-

ten die Behörden weiterhin Studien zur Steigerung der
Effizienz und zu innovativen Nutzungsarten, z. B. ver-
maschten Netzarchitekturen, durchführen. Solche Studien
sollten bei Überlegungen zur Überprüfung dieser Ent-
scheidung berücksichtigt werden.

(13) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stimmen mit der Stellungnahme des Funkfrequenzaus-
schusses überein —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Entscheidung dient der Harmonisierung der Bedingungen
für die Verfügbarkeit und die effiziente Nutzung des Frequenz-
bands 3 400—3 800 MHz für terrestrische Systeme, die elektro-
nische Kommunikationsdienste erbringen können, unbeschadet
des Schutzes und weiteren Betriebs anderer bestehender Nut-
zungsarten in diesem Band.

Artikel 2

(1) Spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Ent-
scheidung sorgen die Mitgliedstaaten für die nicht-ausschließli-
che Zuweisung und Bereitstellung des Frequenzbands
3 400—3 600 MHz für terrestrische elektronische Kommunika-
tionsnetze in Übereinstimmung mit den Parametern im Anhang
dieser Entscheidung.

(2) Zum 1. Januar 2012 sorgen die Mitgliedstaaten für die
nicht-ausschließliche Zuweisung und die anschließende Bereit-
stellung des Frequenzbands 3 600—3 800 MHz für terrestrische
elektronische Kommunikationsnetze in Übereinstimmung mit
den Parametern im Anhang dieser Entscheidung.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1
und 2 genannten Netze einen ausreichenden Schutz der Sys-
teme in benachbarten Frequenzbändern gewährleisten.

(4) In geografischen Gebieten, in denen die Koordinierung
mit Drittländern ein Abweichen von den Parametern im An-
hang dieser Entscheidung erforderlich macht, sind die Mitglied-
staaten nicht gehalten, die Verpflichtungen aus dieser Entschei-
dung zu erfüllen.

Die Mitgliedstaaten unternehmen alle möglichen Anstrengungen
zur Behebung solcher Abweichungen, die sie der Kommission
unter Angabe des betroffenen Gebiets mitteilen, und veröffent-
lichen die diesbezüglichen Informationen gemäß der Entschei-
dung Nr. 676/2002/EG.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten gestatten die Nutzung des Frequenzbands
3 400—3 800 MHz in Übereinstimmung mit Artikel 2 für feste,
ortsungebundene und mobile elektronische Kommunikations-
netze.
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(1) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10. Richtlinie geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(2) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 21.
(3) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33. Richtlinie geändert durch die
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Artikel 4

Die Mitgliedstaaten beobachten die Nutzung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz und teilen der Kom-
mission ihre Erkenntnisse mit, um eine regelmäßige und rechtzeitige Überprüfung dieser Entscheidung zu
ermöglichen.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 21. Mai 2008

Für die Kommission
Viviane REDING

Mitglied der Kommission
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ANHANG

PARAMETER GEMÄß ARTIKEL 2

Die folgenden technischen Parameter werden als Frequenzblock-Entkopplungsmaske (Block Edge Mask, BEM) bezeichnet
und sind ein wesentlicher Teil der notwendigen Bedingungen für ein Nebeneinander benachbarter Netze bei Fehlen
bilateraler oder multilateraler Abkommen. Weniger strenge technische Parameter können angewandt werden, sofern diese
zwischen den Betreibern solcher Netze vereinbart worden sind. In diesem Frequenzband betriebene Geräte können auch
anderen als den folgenden EIRP-Höchstwerten (1) entsprechen, sofern geeignete Störungsminderungstechniken eingesetzt
werden, die den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG genügen und mindestens einen gleichwertigen Störungsschutz
bieten wie diese technischen Parameter (2).

A. HÖCHSTWERTE FÜR BLOCKINTERNE AUSSENDUNGEN

Tabelle 1

Höchstwerte der spektralen EIRP-Dichte für feste oder ortsungebundene Anwendungen zwischen
3 400—3 800 MHz

Stationsart

Maximale spektrale EIRP-Dichte (dBm/MHz)
(dBm/MHz)

(einschließlich Toleranzen und des Bereichs der automatischen
Sendeleistungsregelung (ATPC))

Zentralstation (und Verstärkerstation auf der Abwärtsstrecke) + 53
Anmerkung 1

Endstelle (im Außenbereich) (und Verstärkerstation auf der
Aufwärtsstrecke)

+ 50

Endstelle (im Innenbereich) + 42

Anmerkung 1: Der in der Tabelle für die Zentralstation angegebene Wert der spektralen EIRP-Dichte wird als geeignet für konventionelle
90°-Sektorantennen angesehen.

Tabelle 2

Höchstwerte der spektralen EIRP-Dichte für Mobilfunkanwendungen zwischen 3 400—3 800 MHz

Stationsart

Maximale spektrale EIRP-Dichte
(dBm/MHz)

(Mindestbereich der automatischen Sendeleistungsregelung
(ATPC): 15 dB)

Zentralstation + 53
Anmerkung 1

Endstelle + 25

Anmerkung 1: Der in der Tabelle für die Zentralstation angegebene Wert der spektralen EIRP-Dichte wird als geeignet für konventionelle
90°-Sektorantennen angesehen.
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(1) EIRP bedeutet äquivalente isotrope Strahlungsleistung (Equivalent Isotropic Radiated Power).
(2) Die allgemeinen technischen Bedingungen für feste und ortsungebundene Netze sind in den harmonisierten Normen EN 302 326-2

und EN 302 326-3 beschrieben, die auch Begriffsbestimmungen für Zentralstation und Endstelle enthalten. Der Begriff Zentralstation
entspricht dem Begriff Basisstation, der im Zusammenhang mit zellularen Mobilfunknetzen verwendet wird.



B. HÖCHSTWERTE FÜR AUSSERBLOCKAUSSENDUNGEN (FREQUENZBLOCK-ENTKOPPLUNGSMASKE FÜR
ZENTRALSTATIONEN)

Abbildung

Außerblockaussendungen der Zentralstation

Frequenzabstand Definition
(% der Größe des zugeteilten Frequenzblocks)

A 20 %

B 35 %

Anmerkung: Bei unterschiedlich großen Frequenzblöcken beziehen sich die unter „Definition“ angegebenen Prozentsätze auf den
kleineren der benachbarten Blöcke.

Tabelle

Tabellarische Beschreibung der Frequenzblock-Entkopplungsmaske für die Zentralstation

Frequenzabstand
Höchstwerte für die Sender-Ausgangsleistungsdichte der

Zentralstation
(dBm/MHz)

Innerhalb des Bands (innerhalb des zugeteilten Blocks) Siehe Tabellen 1 und 2

ΔF = 0 – 6

0<ΔF<A – 6 – 41· (ΔF/A)

A – 47

A<ΔF<B – 47 – 12· ((ΔF – A)/(B – A))

ΔF≥B – 59
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